
Treppen, Schwellen, Stufen, zu
enge Eingänge und knapp bemes-
sene Flure stellen Barrieren dar,
die insbesondere für alte und
behinderte Menschen, aber auch
für Eltern mit Kinderwagen man-
chen Gang zum Hindernislauf
machen. Um die Lebensverhält-
nisse der Menschen mit einge-
schränkter Mobilität zu verbessern,
hat der Gesetzgeber mit der Neu-
fassung 1996 umfassende Anforde-
rungen zur Barrierefreiheit öffent-
lich zugänglicher und gewerblicher
Gebäude in die Landesbauordnung
aufgenommen. Baden-Württem-
berg war und ist mit diesen Anfor-
derungen bundesweit führend.
Zielsetzung der Regelungen ist es,
Gebäude zu schaffen, die von mög-
lichst vielen Menschen selbständig
und ohne fremde Hilfe genutzt
werden können.

Barrierefreie Gebäude sind nach
den DIN-Vorschriften 18024 und
18025 zu planen und auszuführen.
Diese nehmen den Rollstuhlfahrer
als Maßstab und enthalten bei-
spielsweise Regelungen über
Bewegungsflächen, Türen, Aufzüge
und Rampen. Die barrierefreie
Nutzbarkeit muss insgesamt für die
betreffenden Gebäuden gewährlei-
stet sein, sodass auch die Voraus-
setzungen für eine Beschäftigung
behinderter Menschen in diesen
Gebäuden gegeben sind.

Die Umsetzung der Vorschrift hat
in der Praxis zu Beschwerden und
Kritik seitens der Bauherren
geführt. Insbesondere bei kleine-
ren Nutzungseinheiten sahen sich
die Betreiber mit den für die Aus-
führung der Barrierefreiheit erfor-
derlichen finanziellen Aufwendun-
gen häufig überfordert. So kann
zum Beispiel ein Gastwirt, der sich
anlässlich eines Erweiterungsvor-
habens mit der Forderung konfron-
tiert sieht, seine Gaststätte mit
einem Aufzug ins UG zu den dort
befindlichen Toilettenräumen aus-
zustatten und eine Toilette behin-
dertengerecht auszugestalten,
damit leicht an die Grenzen seiner
finanziellen Leistungsfähigkeit
kommen. Die Verwirklichung man-
ches Vorhabens war in Frage
gestellt, darunter auch viele ge-
meinnützige und gewerbliche Vor-
haben.

Die Landesregierung hat die Kla-
gen zum Anlass genommen, eine
Ausnahmeklausel in das Gesetz
aufzunehmen, die Ende 2004 in
Kraft getreten ist. Nun können auch
bei Neubau- und Erweiterungsvor-
haben Ausnahmen zugelassen wer-
den, wenn die Anforderungen nur
mit unverhältnismäßigem Mehrauf-
wand erfüllt werden können. Den
Baurechtsbehörden wurde damit die
Möglichkeit an die Hand gegeben,
unzumutbare Auswirkungen der

Vorschrift zu vermeiden. Sie ach-
ten aber darauf, dass nach
Möglichkeit planerische und orga-
nisatorische Ersatzmaßnahmen ge-
troffen werden, um der Zielsetzung
der grundsätzlich sehr sinnvollen
und für die Integration Behinder-
ter bedeutsamen gesetzlichen
Regelung gerecht zu werden. Für
Neubauten von Schulen und
Kindertageseinrichtungen gilt die
Ausnahmeregelung nicht.

Eine weitergehende Änderung
wurde mit Wirkung ab 01.04.2005
in die Landesbauordnung aufge-
nommen. Für Wohngebäude mit
mehr als sechs Wohnungen, ab
01.01.2009 mit mehr als vier Woh-
nungen wird vorgeschrieben, dass
die Wohnungen eines Geschosses
barrierefrei erreichbar sein müs-
sen. Ferner müssen in diesen Woh-
nungen die Wohn- und Schlaf-
räume, eine Toilette, ein Bad und
die Küche oder Kochnische mit
dem Rollstuhl zugänglich sein. Der
Gesetzgeber macht also Ernst bei
der Verfolgung des Ziels, für ein
Lebensumfeld zu sorgen, das auf
die Bedürfnisse behinderter und
alter Menschen vorbereitet ist, und
trägt damit auch der demografi-
schen Entwicklung Rechnung. 
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Die nach wie vor schwache Bau-
konjunktur spiegelt sich auch in
den Jahren 2005 und 2006 in der
Statistik des Bauamtes wider. Noch
immer ist die Zahl der genehmig-
ten und im Kenntnisgabeverfahren
angezeigten Bauvorhaben leicht
rückläufig. 2005 wurden von der
unteren Baurechtsbehörde des
Landratsamtes 783 Baugenehmig-
ungen erteilt und 258 Kenntnisga-
beverfahren durchgeführt, im Jahr
2006 wurden 787 Baugenehmigun-
gen und 170 Kenntnisgabeverfah-
ren registriert. Auffällig ist, dass
ein Großteil der Verfahren sich mit
Um- und Erweiterungsvorhaben
befasste, die Zahl der Neubauten
ging weiter zurück. Der Geschos-
swohnungsbau spielt nur noch
eine untergeordnete Rolle im Bau-
geschehen des Landkreises.

Die durchschnittliche Bearbei-
tungszeit für die Erteilung einer
Baugenehmigung wurde gegenüber

den Vorjahren weiter verkürzt. Sie
lag 2005 bei 68 Tagen, 2006 bei
73 Tagen.

Dass die Komplexität der Verfahren
nicht nachgelassen hat, zeigt die
Zahl der Rechtsmittelverfahren, die
nahezu stabil geblieben ist. Im
Jahr 2005 musste sich das Bauamt
mit 94 Nachbareinwendungen, 62
Widersprüchen und 7 Klagen befas-
sen. 2006 waren 88 Nachbarein-
wendungen, 52 Widersprüche und
14 Klagen zu bearbeiten. Mit 581
Anordnungen wie Beseitigungsan-
ordnungen, Nutzungsuntersagun-
gen, Baueinstellungen sowie
Anordnungen im Bereich des
Brandschutzes oder des Schorn-
steinfegerwesens reagierte das
Bauamt 2005 auf baurechtswidrige
Zustände, 2006 wurden 533 sol-
cher Anordnungen erlassen.

Das Bauamt ist auch an Bauleit-
plan- und sonstigen bauplanungs-

rechtlichen Satzungsverfahren der
Gemeinden beteiligt. Es gab zu
diesen Verfahren in Zusammenar-
beit mit anderen Fachämtern des
Landratsamtes 166 (2005) bzw.
232 (2006) Stellungnahmen ab. 

Im Jahr 2005 wurden im Landkreis
Göppingen 44 Bauvorhaben mit
Mitteln aus dem Landeswohnungs-
bauförderungsprogramm gefördert.
Das Fördervolumen betrug insge-
samt 4.450.850 Euro. Im Rahmen
des Förderprogramms „Betreutes
Wohnen“ wurden 6 Mietwohnungen
mit einem Volumen von 320.000
Euro gefördert. Aus dem Wohn-
raumförderungsprogramm 2006
wurden für 31 Vorhaben zinsverbil-
ligte Darlehen in Höhe von insge-
samt 4.469.000 Euro bewilligt.
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